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1. Einleitung 

Es stellt sich die Frage, welche Gesamtfördersumme bisher für den Bereich Elektromobilität und 
Ladeinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung gestellt wurde. Ferner geht es um die Höhe der 
bereits abgerufenen sowie der für die kommenden Jahre bewilligten Fördermittel. Zudem sollen 
die laufenden und abgelaufenen Förderprogramme der EU, des Bundes und der Länder ein-
schließlich der entsprechenden Förderperioden dargestellt werden. 

Für die Fördermaßnahmen des Bundes und die damit verbundenen Haushaltsmittel sind für das 
Gesamtthema Elektromobilität zwei Bundesressorts federführend: das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
(BMDV). Monetäre Angaben – wie in der Fragestellung gefordert – waren aus öffentlich zugängli-
chen Quellen nicht recherchierbar. Aus diesem Grund haben die Wissenschaftlichen Dienste die 
genannten Ministerien um entsprechende Informationen sowohl zu den Haushaltsmitteln wie 
auch zu den Förderprogrammen gebeten.  

Informationen zu aktuellen Förderprogrammen der EU und der Länder sind der Förderdatenbank 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)1 entnommen. Diese Angaben sind jedoch nur bedingt 
aussagekräftig. Inwieweit die in der Datenbank recherchierbaren Fördermaßnahmen der „Elektro-
mobilität“ zugeordnet werden können, hängt auch von der Betitelung der Fördermaßnahmen und 
der Verschlagwortung ab. Zudem gibt es Fördermaßnahmen, die Elektromobilität nur mittelbar 
oder als Nebenzweck unterstützen und daher also solche nicht oder nur schwer einzuordnen 
sind. Informationen zu den verausgabten Mitteln liegen in offenen Quellen nicht vor. 

2. Förderprogramme der EU 

2.1. Elektrisch betriebene Fahrzeuge 

In der Förderdatenbank der KfW2 finden sich derzeit (Stand: 29.11.2023) unter den Begriffen „E-
Fahrzeuge“, „Elektrofahrzeuge“ bzw. „elektrisch betriebene Fahrzeuge“ 11 Fördermaßnahmen 
der EU:3 

– De-minimis-Beihilfen –  
Unternehmen aus fast allen Wirtschaftsbereichen können unter bestimmten Voraussetzun-
gen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren finanzielle Beihilfen bis zu einer Höhe von 
maximal 200.000 Euro erhalten. Die Regelung ist selbst kein Förderprogramm.4 

– Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) –  
Die AGVO regelt, dass bestimmte staatliche Fördermaßnahmen von den Mitgliedstaaten 

 

1 https://www.foerderdatenbank.de/.  

2 https://www.foerderdatenbank.de/.  

3 https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formular.html?submit=Su-
chen&filterCategories=FundingProgram&templateQueryString=E-Fahrzeuge&cl2Processes_Foerdergeber=eu.  

4 https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/de-minimis-beihilfen.html.  

https://www.foerderdatenbank.de/
https://www.foerderdatenbank.de/
https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formular.html?submit=Suchen&filterCategories=FundingProgram&templateQueryString=E-Fahrzeuge&cl2Processes_Foerdergeber=eu
https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Startseitensuche_Formular.html?submit=Suchen&filterCategories=FundingProgram&templateQueryString=E-Fahrzeuge&cl2Processes_Foerdergeber=eu
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/de-minimis-beihilfen.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 098/23 

Seite 5 

ohne weitere Genehmigung durch die Europäische Kommission umgesetzt werden können. 
Die Regelung ist aber selbst kein Förderprogramm.5 

– Gemeinsames Unternehmen für ein kreislauforientiertes biobasiertes Europa (CBE JU) –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

– Gemeinsames Unternehmen „Initiative zu Innovation im Gesundheitswesen“ (IHI) –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

– Gemeinsames Unternehmen SESAR 3 – 
förderberechtigt sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– Gemeinsames Unternehmen für sauberen Wasserstoff (Clean Hydrogen Partnership) –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

– Gemeinsames Unternehmen für digitale Schlüsseltechnologien (Key Digital Technologies 
Joint Undertaking – KDT JU) –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

– Gemeinsames Unternehmen für saubere Luftfahrt (Clean Aviation – CAJU) –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. 

– Europäische territoriale Zusammenarbeit (Interreg) (2021–2027) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen sowie Verbände/Vereinigun-
gen. 

– Europäischer Sozialfonds (ESF+) (2021–2027) –  
förderberechtigt sind Existenzgründer, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Kommunen, 
Öffentliche Einrichtungen, Verbände/Vereinigungen sowie Privatpersonen. 

– InvestEU (2021–2027) –  
Das Programm stellt langfristige Finanzmittel bereit und soll damit die Erholung aus tiefen 
wirtschaftlichen und sozialen Krisen unterstützen.6 
förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, 
Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

2.2. Ladeinfrastruktur 

Als Maßnahmen der EU werden unter dem Suchbegriff „Ladeinfrastruktur“ aufgeführt (Stand: 
29.11.2023): 

 

5 https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/allgemeine-gruppenfreistellungsver-
ordnung-agvo.html. 

6 https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/invest-eu.html. 

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/allgemeine-gruppenfreistellungsverordnung-agvo.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/allgemeine-gruppenfreistellungsverordnung-agvo.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/EU/invest-eu.html
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– Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) (s.o.) 

– InvestEU (2021–2027) –  
förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, 
Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

3. Förderprogramme des Bundes 

3.1. BMWK 

Das BMWK benannte zur oben genannten Fragestellung zwei Förderprogramme.7 

3.1.1. Elektrisch betriebene Fahrzeuge 

Für die Förderung der Elektromobilität wurden im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Ab-
satzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus) zwischen 2016 und 2023 insge-
samt 12,392 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Davon wurden zwischen Juli 2016 und Oktober 
2023 insgesamt ca. 9,71 Mrd. Euro an Haushaltsmitteln ausgezahlt, davon 4,19 Mrd. Euro an Pri-
vatpersonen und 5,52 Mrd. Euro an juristische Personen8. Für im Jahr 2024 gestellte Anträge wer-
den 900 Mio. Euro an Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. 

3.1.2. Ladeinfrastruktur 

Das BMWK fördert die Errichtung von Ladeinfrastruktur mit dem Förderaufruf „Errichtung von 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im engen Zusammenhang mit dem Abbau bestehender 
Netzhemmnisse sowie dem Aufbau von Low Cost-Infrastruktur und Mobile Metering-Ladepunk-
ten“9 vom 28.12.2017 im Rahmen des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020“10. Das Pro-
gramm wurde nachträglich verlängert. Die unter diesem Programm geförderten Projekte laufen 
von 2018 bis längstens Jahresende 2024. Im Sofortprogramm Saubere Luft wurden für die Errich-
tung von Ladeinfrastruktur insgesamt 144,50 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, davon 78,05 Mio. 
Euro für Gewerbe/Firmen und 66,44 Mio. Euro für Einrichtungen im Bereich des öffentlichen 
Dienstes. Privatpersonen wurden nicht gefördert. Bisher wurden für die Errichtung von Ladein-
frastruktur innerhalb des Sofortprogramms Saubere Luft 118,84 Mio. Euro abgerufen. Davon ent-
fielen 57,89 Mio. Euro auf Gewerbe/Firmen und 60,95 Mio. Euro auf Einrichtungen im Bereich 

 

7 Auskunft des BMWK vom 06.11.2023. 

8 Juristische Personen des Privatrechts sind u. a. eingetragene Vereine (e. V.), Stiftungen, die Aktiengesellschaften 
(AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA) und einge-
tragene Genossenschaften. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind z. B. die Körperschaften des öffent-
lichen Rechts wie Staat, Gemeinden, Gemeindeverbände, öffentliche Sparkassen. Auch Anstalten oder Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, die als selbstständige Träger von Rechten und Pflichten Verwaltungsaufgaben au-
ßerhalb der durch die Behörden dargestellten unmittelbaren Staatsverwaltung erledigen, gehören dazu. Siehe 
hierzu: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/juristische-person-40541.  

9 https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/bCQcXDDHQwbu2KCMBQb?0. 

10 https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Meldungen/2017/2017-12-15-sofortprogramm-saubere-
luft.html.  

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/juristische-person-40541
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/bCQcXDDHQwbu2KCMBQb?0
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Meldungen/2017/2017-12-15-sofortprogramm-saubere-luft.html
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Meldungen/2017/2017-12-15-sofortprogramm-saubere-luft.html
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des öffentlichen Dienstes. Für die kommenden Jahre wurden für die Errichtung von Ladeinfra-
struktur innerhalb des Programms weitere 25,66 Mio. Euro bewilligt. Davon entfallen 20,17 Mio. 
Euro auf Gewerbe/Firmen und 5,49 Mio. Euro auf Einrichtungen im Bereich des öffentlichen 
Dienstes. 

3.2. BMDV 

3.2.1. Übersicht des BMDV  

Das BMDV übermittelte zu der Fragestellung folgende Tabelle.11 

Darstellung der Fördermittel im Bereich Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 

Zweckbestimmung Bisher 
bereitgestelltes  

Fördervolumen in 
TEUR* 

(2018-2023) 

Summe  
Mittelabfluss in 

TEUR  
(2018-2023) 

Stand: 27.10.2023 

Summe  
Mittelbindung in 

TEUR 
(2024-2031) 

Stand: 27.10.2023 

Zielgruppe: 
Antragsberechtigt 

Weiterentwicklung 
der E-Mobilität; 
Förderrichtlinie 
Elektromobilität 
des BMDV; 
KTF12 Titel: 683 04 
(nur BMDV) 

769.550 285.962 64.306 

Kommunen, 
kommunale Unterneh-

men,  
Unternehmen der  

gewerblichen Wirt-
schaft, Universitäten, 
Forschungsinstitute 

Zuschüsse zur  
Errichtung der 
Tank- und Lade-
infrastruktur; 
KTF Titel: 893 02 

4.565.000 914.931 2.720.175 
Privatpersonen,  

Gewerbe/Unternehmen, 
Kommunen 

Gesamt- 
fördersumme  
E-Mobilität**  

5.334.550 1.200.893 2.784.481 - 

 

* Unter „bereitgestelltes Fördervolumen“ sind die Ansätze der einzelnen Haushaltsjahre zu 
verstehen. 

** Die Gesamtfördersumme umfasst sowohl Förderungen für PKW als auch Förderungen für 
Ladeinfrastruktur. 

 

11 Auskunft des BMDV vom 23.11.2023. 

12 KFT – Klima- und Transformationsfonds. 
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3.2.2. Weitere Informationen zu Förderprogrammen zur Ladeinfrastruktur 

Zur Ergänzung der in Abschnitt 3.2.1. genannten Informationen folgt eine Darstellung der laufen-
den sowie abgelaufenen Förderprogramme. Diese decken in erster Linie den Bereich „Ladeinfra-
struktur“ ab. Die folgenden Ausführungen basieren auf offenen Quellen. 

Die Nationale Leitstelle koordiniert und steuert im Auftrag des BMDV die Aktivitäten zum Aus-
bau der Ladeinfrastruktur in Deutschland.13 Informationen zu Förderprogrammen finden sich auf 
den Internetseiten dieser Stelle.14 

3.2.2.1. Laufende Förderprogramme 

3.2.2.1.1. Förderung von nicht öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur für KMU und 
Großunternehmen 

Mit der neu aufgesetzten Förderrichtlinie Elektromobilität vom 06.07.2023 wird die Beschaffung 
von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur im gewerblichen Bereich für Flottenfahrzeuge mit 
hoher Laufleistung und besonderen Anforderungen an die Verfügbarkeit von Handwerks- und 
Industriebetrieben, Transport- und Logistikunternehmen, Paketdiensten, Taxiunternehmen, Miet-
wagen- und Carsharing-Anbietern gefördert. Die Förderung kann seit dem 18.09.2023 beantragt 
werden. Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie Unternehmen 
mit öffentlicher Beteiligung. 

Gefördert wird die Anschaffung und Errichtung von nicht öffentlich zugänglichen Schnelllade-
punkten mit einer Nennladeleistung von ≥ 50 kW inklusive stationärem Stromspeicher und Netz-
anschluss. Die Förderung erfolgt als Zuschuss mit Anteilsfinanzierung. Bei kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) beträgt dieser Anteil 40 %, bei großen Unternehmen 20 %. Die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben je Ladepunkt sind auf einen Höchstbetrag begrenzt, der von der maxima-
len Ladeleistung des Ladepunktes abhängt. Unabhängig von der Anzahl der Schnellladepunkte 
ist die Förderung pro Unternehmen auf fünf Mio. Euro begrenzt. Der für den Ladevorgang benö-
tigte Strom muss aus erneuerbaren Energien stammen. Die Beschaffung und Installation muss in-
nerhalb von 18 Monaten nach Erhalt des Zuwendungsbescheids erfolgen. 

3.2.2.1.2. Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland 

Im Rahmen dieses Förderprogramms werden ab Sommer 2021 bis Ende 2025 insgesamt 500 Mio. 
Euro in einzelnen Förderaufrufen als Investitionszuschuss für den Aufbau öffentlicher Ladeinfra-
struktur zur Verfügung gestellt. Der Fördergegenstand und die Fördersätze werden in den jeweili-
gen Förderaufrufen spezifiziert.  

Der erste Förderaufruf zur Errichtung von Ladeinfrastruktur, d. h. Normal- und Schnelllade-
punkte sowie der dafür notwendige Netzanschluss, endete am 18.01.2022 und umfasste die För-
derung des Aufbaus von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Antragsberechtigt waren juristische und 

 

13 https://nationale-leitstelle.de/.  

14 https://nationale-leitstelle.de/foerdern/.  

https://nationale-leitstelle.de/
https://nationale-leitstelle.de/foerdern/
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natürliche Personen. Die Fördersätze betrugen bis zu 60 %. Es wurde eine Rangliste nach Kontin-
gentregionen und Wirtschaftlichkeit erstellt. 

Der zweite Förderaufruf zur Modernisierung und Ertüchtigung von Ladeinfrastruktur endete am 
27.01.2022. Antragsberechtigt waren auch hier juristische und natürliche Personen. Die Förde-
rung bezog sich auf die Aufrüstung und den Ersatz bestehender Ladeinfrastruktur zur Verbesse-
rung oder Herstellung der öffentlichen Zugänglichkeit. Die Förderquote betrug bis zu 60 %. Die 
Reihung erfolgte nach Wirtschaftlichkeit. 

3.2.2.1.3. Solarstrom für Elektrofahrzeuge 

Die Förderung kann für 2023 nicht mehr beantragt werden, ist aber für 2024 erneut geplant. In 
diesem Förderprogramm werden bis zu 500 Mio. Euro für die Kombination von PV-Anlage, Spei-
cher und Ladestation an selbst genutzten Wohngebäuden zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es 
sich um nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Der Investitionszuschuss beträgt bis zu 
10.200 Euro für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Batterie-
speicher als Gesamtpaket, sofern ein eigenes Elektrofahrzeug vorhanden oder verbindlich bestellt 
ist. Antragsberechtigt sind Eigentümer von selbst genutzten Wohnhäusern. 

3.2.2.2. Abgelaufene Förderprogramme 

3.2.2.2.1. Ladestationen für Elektrofahrzeuge – Unternehmen und Kommunen 

Mit dieser Förderrichtlinie konnten Unternehmen sowie Kommunen bei der Errichtung von nicht 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur, d. h. Ladeinfrastruktur auf Mitarbeiterparkplätzen so-
wie für die Elektrofahrzeuge betrieblicher oder kommunaler Flotten bzw. für Dienstfahrzeuge, 
unterstützt werden. Gefördert wurde die Anschaffung und Errichtung von nicht öffentlich zu-
gänglichen stationären Ladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW inklusive Netzan-
schluss. Pro Ladepunkt wurde ein Zuschuss von bis zu 900 Euro gewährt. Unternehmen erhiel-
ten maximal 45.000 Euro pro Standort. Für Kommunen betrug die Mindestfördersumme 9.000 
Euro bei einer Mindestanzahl von 10 Ladepunkten. Die Ladeinfrastruktur musste sich an Stell-
plätzen auf Grundstücken befinden, die gewerblich, kommunal oder zum Abstellen von Mitarbei-
terfahrzeugen genutzt werden. Die Förderung erfolgte als De-minimis-Beihilfe.  

3.2.2.2.2. Ladeinfrastruktur vor Ort 

Im Rahmen dieses Förderprogramms konnten natürliche Personen, kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) sowie Gebietskörperschaften vom 12.04.2021 bis 31.12.2021 Anträge zur Förderung 
des Aufbaus von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur stellen. Mit dem Programm wurde der 
Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur an attraktiven Zielstandorten wie Einzelhandel, Gas-
tronomie und Kultureinrichtungen gefördert. Antragsberechtigt waren kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU)15, Gebietskörperschaften und natürliche Personen. Es stand ein Fördervolumen 
von 300 Mio. Euro mit Fördersätzen von bis zu 80 % der Investitionskosten zur Verfügung. Es 

 

15 Die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen findet sich im Amtsblatt 
der Europäischen Union (EG L 124/36), https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 098/23 

Seite 10 

handelte sich hierbei um eine De-minimis-Beihilfe. Die Vergabe erfolgte in der zeitlichen Reihen-
folge des Antragseingangs. 

3.2.2.2.3. Deutschlandnetz 

Mit der Ausschreibung zum Deutschlandnetz sollten noch verbleibende „weiße Flecken“ auf der 
Ladelandkarte geschlossen werden. Im September 2023 hat das BMDV die Ausschreibung der Re-
gionallose abgeschlossen. Insgesamt zehn verschiedene Unternehmen werden die 900 Standorte 
mit rund 8.000 neuen HPC-Schnellladepunkten für Elektroautos errichten und betreiben.16 

3.2.2.2.4. Ladestationen für Elektroautos – Wohngebäude 

Mit dieser Richtlinie wurden privat genutzte Ladepunkte für Haus- und Wohnungseigentümer, 
Mieter und Vermieter bzw. Vermietergesellschaften gefördert. Bis zum Ende der Laufzeit im Ok-
tober 2022 wurden rund 700.000 nicht-öffentliche Ladepunkte mit über 600 Mio. Euro gefördert. 

3.2.2.2.5. Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland 

Im Rahmen des Förderprogramms wurden von 2017 bis 2020 in sechs einzelnen Förderaufrufen 
insgesamt 300 Mio. Euro für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt. 
Gefördert wurde die Anschaffung und Errichtung von nicht öffentlich zugänglichen stationären 
Ladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW einschließlich Netzanschluss. Pro Lade-
punkt wurde ein Zuschuss von bis zu 900 Euro gewährt. Unternehmen erhielten maximal 45.000 
Euro pro Standort. Für Kommunen betrug die Mindestfördersumme 9.000 Euro bei einer Min-
destanzahl von 10 Ladepunkten. Die Ladeinfrastruktur musste sich an Stellplätzen auf Grundstü-
cken befinden, die gewerblich, kommunal oder zum Abstellen von Mitarbeiterfahrzeugen genutzt 
werden. Die Förderung erfolgte als De-minimis-Beihilfe. Sie kann nicht mehr beantragt werden. 

Im Jahr 2021 wurde diese Förderrichtlinie (siehe unter „Laufende Förderprogramme“, Abschnitt 
3.2.2.1.2.) neu aufgelegt. 

3.3. Bisherige Förderung des Bundes von Infrastruktur 

Eine Gesamtübersicht der bisherigen Förderung von Ladeinfrastruktur durch die Bundesregie-
rung findet sich auf den Internetseiten der Nationalen Leitstelle:17 

 

16 https://nationale-leitstelle.de/foerdern/deutschlandnetz/.  

17 https://nationale-leitstelle.de/verstehen/forderung_von_ladeinfrastruktur_durch_die_bundesregierung/.  

https://nationale-leitstelle.de/foerdern/deutschlandnetz/
https://nationale-leitstelle.de/verstehen/forderung_von_ladeinfrastruktur_durch_die_bundesregierung/
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4. Förderprogramme der Länder 

4.1. Elektrisch betriebene Fahrzeuge 

In der Förderdatenbank der KfW finden sich derzeit (Stand: 29.11.2023) unter den Begriffen „E-
Fahrzeuge“, „Elektrofahrzeuge“ bzw. „elektrisch betriebene Fahrzeuge“ 199 Förderprogramme 
der Länder. Aufgrund des Umfanges werden im Folgenden nach Ländern unterteilt nur Pro-
gramme aufgeführt, die den Begriff „Elektromobilität“ im Titel führen und solche, die in der 
Rubrik „Was wird gefördert“ die Angabe „Mobilität“ enthalten.  

Baden-Württemberg 

– Landesinitiative III Marktwachstum Elektromobilität BW –  
förderberechtigt sind Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Durchführung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierunggesetzes –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen sowie Öffentliche Einrichtungen. 

– Investitionskredit Kommune direkt –  
förderberechtigt sind Kommunen. 

Bayern 

– Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (RZÖPNV) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 
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– Bürgerbusprojekte –  
förderberechtigt sind Kommunen sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0 –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Deutschlandticket ÖPNV Bayern 2023 –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– Bayerisches Förderprogramm zum Aufbau einer Wasserstofftankstelleninfrastruktur –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

Berlin 

– Wirtschaftsnahe Elektromobilität –  
förderberechtigt sind Unternehmen. 

– Abbiegeassistenzsysteme –  
förderberechtigt sind Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Brandenburg 

– Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen sowie Verbände/Vereinigun-
gen. 

Hamburg 

– Hamburg-Kredit Global –  
förderberechtigt sind Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen. 

– Förderfonds der Metropolregion Hamburg – Förderfonds Hamburg/Niedersachsen –  
förderberechtigt sind Kommunen sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Förderfonds der Metropolregion Hamburg – Förderfonds Hamburg/Mecklenburg-Vorpom-
mern – förderberechtigt sind Kommunen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Hessen 

– Förderung von Logistik- und Mobilitätsinnovationen –  
förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Ein-
richtungen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Mecklenburg-Vorpommern 
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– Zuwendungen für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr in 
Mecklenburg-Vorpommern –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– Richtlinie Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV M-V 2023 –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– Förderfonds der Metropolregion Hamburg – Förderfonds Hamburg/Mecklenburg-Vorpom-
mern –  
förderberechtigt sind Kommunen und Verbände/Vereinigungen. 

– Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen –  
förderberechtigt sind Öffentliche Einrichtungen, Kommunen und Verbände/Vereinigungen. 

Niedersachsen 

– Zuwendungen für die Beschaffung von Omnibussen für den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen und Verbände/Vereinigungen. 

– Anschaffung brennstoffzellenbetriebener kommunaler Spezialfahrzeuge in Niedersachsen –  
förderberechtigt sind Kommunen. 

– Förderung von Maßnahmen für klimaschonende und umweltfreundliche Fahrzeuge sowie 
nachhaltige Mobilitätsangebote im öffentlichen Personennahverkehr (Fahrzeuge mit klima-
schonenden und umweltfreundlichen Antriebssystemen im ÖPNV) –  
förderberechtigt sind Unternehmen und Verbände/Vereinigungen. 

– Förderung von landesbedeutsamen Buslinien im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
– förderberechtigt sind Kommunen und Verbände/Vereinigungen. 

– Förderung von Maßnahmen für klimaschonende und umweltfreundlichere Fahrzeuge so-
wie nachhaltige Mobilitätsangebote im öffentlichen Personennahverkehr (Flexible Bedien-
formen) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen und Öffentliche Einrichtungen. 

– Förderung von Maßnahmen für klimaschonende und umweltfreundlichere Fahrzeuge so-
wie nachhaltige Mobilitätsangebote im öffentlichen Personennahverkehr (Mobilitätszentra-
len 2023) –  
förderberechtigt sind Kommunen und Öffentliche Einrichtungen. 

– Richtlinie Billigkeitsleistungen Deutschlandticket ÖPNV 2023 –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 
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– Förderfonds der Metropolregion Hamburg – Förderfonds Hamburg/Niedersachsen –  
förderberechtigt sind Kommunen und Verbände/Vereinigungen. 

Nordrhein-Westfalen 

– Zuwendungen zum Ausbau von Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur sowie für den Er-
werb von sauberen oder emissionsfreien Fahrzeugen in Nordrhein-Westfalen –  
förderberechtigt sind Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– progres.nrw – Programm für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und 
Energiesparen – Programmbereich Emissionsarme Mobilität –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Privatpersonen, Verbände/Vereinigungen 
sowie Öffentliche Einrichtungen. 

– Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes 
und der Infrastruktur im Luftverkehr sowie zur Erforschung und Entwicklung innovativer 
Luftfahrttechnologien –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Verbände/Vereinigungen, Öffentliche Einrichtungen, 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Kommunen. 

– NRW.BANK Elektromobilität –  
förderberechtigt sind Unternehmen und Existenzgründer. 

– Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement – 
förderberechtigt sind Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Verbände/Ver-
einigungen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. 

– Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023 –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– Wiederaufbau nach Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie 
Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– NeueWege.IN.NRW – Innovative Mobilität und Logistik –  
förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Ein-
richtungen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Rheinland-Pfalz 

– Wiederaufbau RLP 2021 – Kommunen und sonstige Träger öffentlicher Infrastruktur –  
förderberechtigt sind Kommunen und Öffentliche Einrichtungen. 
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– Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammen-
hang mit dem Deutschlandticket –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen und Öffentliche Einrichtungen. 

Saarland 

– Nachhaltige Mobilität im Saarland (NMOB) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Verbände/Vereinigungen und 
Unternehmen. 

Sachsen 

– Fördermittel im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen. 

– Förderung der Verkehrsinfrastruktur –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Hochschulen und Kommunen. 

– Stadtgrün-Lärmminderung (FRL Stadtgrün-Lärm/2022) –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen. 

– Starkregen- und Hochwasserschäden-Billigkeitsleistungen 2021 –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Privatpersonen, Verbände/Vereinigungen 
und Öffentliche Einrichtungen. 

– Verbesserung der touristischen Schifffahrt (RL Schiff) –  
förderberechtigt sind Verbände/Vereinigungen, Kommunen und Unternehmen. 

– Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Ver-
kehrssicherheit –  
förderberechtigt sind Verbände/Vereinigungen. 

Sachsen-Anhalt 

– ÖSPV-Haltestellenprogramm –  
förderberechtigt sind Kommunen. 

– Förderung der Verbesserung der Mobilitätsangebote –  
förderberechtigt sind Kommunen und Öffentliche Einrichtungen. 

– Richtlinien Deutschlandticket-Billigkeitsleistungen ÖPNV LSA 2023 –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen und Ver-
bände/Vereinigungen. 

Schleswig-Holstein 

– Kommunaler Investitionsfonds –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen und Verbände/Vereinigungen. 
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– Verbesserung der Bedingungen im ÖPNV sowie des Schienengüterverkehrs –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– Aufbau einer Wasserstofftankstelleninfrastruktur –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Förderfonds der Metropolregion Hamburg – Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein –  
förderberechtigt sind Kommunen und Verbände/Vereinigungen. 

Thüringen 

– E-Mobil Invest – Förderung der Elektromobilität in kommunalen Unternehmen –  
förderberechtigt sind Verbände/Vereinigungen, Öffentliche Einrichtungen und Unterneh-
men. 

– Förderung eines nachhaltigen, innovativen und zukunftsfähigen Nahverkehrs –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen und Öffentliche Einrichtungen. 

– Betriebliche Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV-Unternehmensför-
derung) –  
förderberechtigt sind Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen. 

4.2. Ladeinfrastruktur 

Unter dem Begriff „Ladeinfrastruktur“ sind auf Länderebene 23 Fördermaßnahmen (Stand: 
29.11.2023) aufgeführt. 

Für Baden-Württemberg sind unter dem Begriff „Ladeinfrastruktur“ acht Fördermaßnahmen auf-
geführt. Vier Programme davon laufen unter der „Landesinitiative III Marktwachstum Elektromo-
bilität BW“: 

– Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (Charge@BW) –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Verbände/Vereinigungen, Öffentliche Ein-
richtungen, Privatpersonen. 

– E-Taxis, -Mietwagen, gebündelter Bedarfsverkehr und –Carsharing –  
förderberechtigt sind Unternehmen. 

– BW-e-Solar-Gutschein –  
förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen sowie Ver-
bände/Vereinigungen. 

– BW-e-Nutzfahrzeuge –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Öffentliche Einrichtungen, Verbände/Vereinigungen 
sowie Kommunen. 
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Weitere vier Fördermaßnahmen werden zur „Durchführung des Landesgemeindeverkehrsfinan-
zierunggesetzes“ aufgeführt: 

– Durchführung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierunggesetzes –  
förderberechtigt sind Unternehmen und Kommunen. 

– Kommunaler Straßenbau –  
förderberechtigt sind Kommunen. 

– Rad- und Fußverkehr –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. 

– Öffentlicher Personennahverkehr –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 

Für Bayern ist die Fördermaßnahme „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Bayern 2.0“ aufgeführt. Förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, 
Privatpersonen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Für Berlin ist die Fördermaßnahme „Wirtschaftsnahe Elektromobilität“ aufgeführt. Förderberech-
tigt sind Unternehmen. 

Für Hessen ist die Fördermaßnahme „Förderung von Logistik- und Mobilitätsinnovationen“ auf-
geführt. Förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Öffentliche 
Einrichtungen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Für Mecklenburg-Vorpommern ist die Fördermaßnahme „Zuwendungen für Investitionen und 
Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern“ aufgeführt. För-
derberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen sowie Verbände/Verei-
nigungen. 

Für Nordrhein-Westfalen sind die folgenden fünf Fördermaßnahmen aufgeführt: 

– progres.nrw – Programm für Rationelle Energieverwendung, Regenerative Energien und 
Energiesparen – Programmbereich Emissionsarme Mobilität –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Zuwendungen zum Ausbau von Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur sowie für den Er-
werb von sauberen oder emissionsfreien Fahrzeugen in Nordrhein-Westfalen –  
förderberechtigt sind Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unternehmen 
sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Energie.IN.NRW – Innovative Projektideen für das Energiesystem der Zukunft, eine klima-
neutrale Industrie sowie klima- und ressourcengerechtes Bauen in NRW –  
förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Ein-
richtungen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 
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– Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement –  
förderberechtigt sind Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Kommunen, Öffentliche Ein-
richtungen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

– Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung der Flugsicherheit, des Umweltschutzes 
und der Infrastruktur im Luftverkehr sowie zur Erforschung und Entwicklung innovativer 
Luftfahrttechnologien –  
förderberechtigt sind Unternehmen, Verbände/Vereinigungen, Öffentliche Einrichtungen, 
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Kommunen. 

Für Niedersachsen ist die Fördermaßnahme „Verbesserung der Versorgung mit alternativen 
Treibstoffen“ aufgeführt. Förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unter-
nehmen sowie Verbände/Vereinigungen. 

Für das Saarland sind zwei Fördermaßnahmen benannt: 

– Nachhaltige Mobilität im Saarland (NMOB) – Alternative Antriebe –  
förderberechtigt sind Kommunen, Unternehmen, Verbände/Vereinigungen sowie Öffentli-
che Einrichtungen. 

– Nachhaltige Mobilität im Saarland (NMOB) – Stadt und Land –  
förderberechtigt sind Kommunen. 

Für Sachsen-Anhalt ist die Fördermaßnahme „Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Sachsen-Anhalt (Richtlinie Ladeinfrastruktur)“ aufgeführt. Förderberechtigt sind Kom-
munen, Öffentliche Einrichtungen, Privatpersonen, Unternehmen sowie Verbände/Vereinigun-
gen. Weiterhin gibt es die Fördermaßnahme „Förderung einer nachhaltigen, multimodalen Mobi-
lität in den Städten und ihrem Pendlerraum im Rahmen des EFRE/JTF-Programms 2021–2027 
(EFRE-RL Mobilität)“. Förderberechtigt sind Kommunen, Öffentliche Einrichtungen, Unterneh-
men sowie Verbände/Vereinigungen. 

Für Thüringen ist die Förderung eines nachhaltigen, innovativen und zukunftsfähigen Nahver-
kehrs benannt. Förderberechtigt sind Unternehmen, Kommunen sowie Öffentliche Einrichtun-
gen. 

*** 
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